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GRS wie 87/03/0267 E 1. Februar 1989 RS 1

Stammrechtssatz

Die Aufhebung der Verordnung des LH von NÖ vom 15.7.1987, LGBl 7001/5-0, über die Höchstzahl von Kfz für das

Platzfuhrwerk-Gewerbe in Schwechat, einschließlich Flughafen Wien-Schwechat durch den VfGH bewirkt für einen

Anlaßfall, daß zufolge Art 139 Abs 6 B-VG der VwGH den angefochtenen Bescheid

so zu behandeln hat, als ob die in Rede stehende Verordnung schon zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung nicht mehr

bestanden hätte. Die unter Heranziehung der aufgehobenen Verordnung erfolgte Abweisung des

Konzessionsansuchens erweist sich sohin als inhaltlich rechtswidrig.
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